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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

In der Wintersession 2020 nahm sich der Nationalrat als Zweitrat der Änderung des
AHV-Gesetzes an, mit der den Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Personenidentifikator erlaubt werden sollte. Die Grüne Fraktion
beantragte die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, damit dieser statt der
systematischen Erlaubnis zur Verwendung der AHV-Nummer die systematische
Erlaubnis zur Verwendung einer nicht zurückrechenbaren Personennummer auf Basis
der AHV-Nummer ins Auge fassen solle. Werde aus der AHV-Nummer zuerst eine
registerspezifische, andere einmalige Nummer berechnet, aus der es jedoch umgekehrt
nicht möglich ist, die AHV-Nummer zurückzurechnen, werde die unerlaubte
Verknüpfung verschiedener Registerdaten zusätzlich erschwert und damit der
Datenschutz besser gewahrt, begründete Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) das
Anliegen seiner Fraktion. Den Mehraufwand für die registerspezifischen
Identifikationsnummern erachtete eine breite Ratsmehrheit im Vergleich zum
Sicherheitsgewinn – schliesslich habe nicht einmal der EDÖB etwas gegen die geplante
systematische Verwendung der AHV-Nummer einzuwenden gehabt, so SP-
Fraktionssprecher Cédric Wermuth (sp, AG) – jedoch als nicht verhältnismässig, wie es
GLP-Fraktionssprecherin Corina Gredig (glp, ZH) zusammenfasste, und lehnte die
Rückweisung mit 144 zu 37 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Ebenso erfolglos blieben
zwei Minderheitsanträge Barrile (sp, ZH), die beabsichtigten, den Kreis der zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer berechtigten Stellen weiter
einzuschränken als vom Bundesrat vorgesehen. Demgegenüber stimmte die grosse
Kammer einem Einzelantrag Romano (cvp, TI) mit 160 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu und übernahm damit die vom Ständerat eingefügte Erweiterung der Befugnis zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer auf tripartite Kommissionen, die die
Einhaltung von allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen kontrollieren. Die
vorberatende SPK-NR hatte auf diese Ergänzung verzichten und dem Bundesrat folgen
wollen, weil sie befürchtete, diese Ausnahme vom Grundsatz, dass die Verwendung der
AHV-Nummer staatlichen Akteuren vorbehalten ist, könnte auch bei anderen Privaten
Begehrlichkeiten wecken. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die somit
differenzbereinigte Vorlage mit 145 zu 38 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Nebst den
geschlossenen Grünen lehnte auch ein Teil der SVP-Fraktion den Entwurf ab. Zudem
schrieb die Volkskammer das Postulat 17.3968 betreffend ein Sicherheitskonzept für
Personenidentifikatoren stillschweigend ab. In der Schlussabstimmung hiess der
Nationalrat das Gesetz mit 148 zu 44 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut, während die
Ständekammer dem Entwurf mit 39 zu 3 Stimmen zustimmte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

Polizei

Angestossen durch die öffentliche Debatte um die zunehmende Gewalt gegen Beamte
und bekräftigt durch die mehr als 12'000 Unterschriften, die der Tessiner Verein «Amici
delle Forze di Polizia Svizzere» zusammen mit dem Verband Schweizerischer
Polizeibeamter und dem Verband der Tessiner Kommunalpolizeien mit einer Online-
Petition für die Verschärfung der einschlägigen Strafbestimmung gesammelt hatte,
reichten die beiden bürgerlichen Nationalräte Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496)
und Marco Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) Ende 2016 zwei gleichlautende
parlamentarische Initiativen ein. Angesichts der immer häufiger und brutaler
werdenden Angriffe auf Behörden und Beamte müsse der Ruf nach konsequentem
Durchgreifen endlich gehört werden, forderten sie. Mit der Festschreibung klarer
Minimalstrafen in Art. 285 StGB könne ein klares Zeichen, sowohl in präventiver als auch
in repressiver Hinsicht, gesetzt werden, so die Begründung der Initianten. Ihrem
Ansinnen nach soll Gewalt an Beamten (nicht aber blosse Drohung) neu mit mindestens
drei Tagen Freiheitsstrafe geahndet und die vorgesehene Höchststrafe im qualifizierten
Wiederholungsfall sogar verdoppelt werden können. Ebenfalls eine Geld- oder
Freiheitsstrafe erhalten sollen zudem Mitläufer, die zwar selbst keine Gewalt ausgeübt
haben, jedoch Teil einer gewalttätigen Gruppe waren. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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Immer wieder berichtete die Presse im Jahr 2016 von der vermehrten Gewalt gegen
Polizistinnen und Polizisten und der zunehmenden Brutalität der Angriffe. Waren im
Jahr 2000 noch knapp 800 Anzeigen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte eingegangen, verzeichnete die Kriminalstatistik 2015 deren 2800 – mehr als
dreimal so viele wie zu Beginn des Jahrtausends. Der Verband Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB) sowie verschiedene Kantons- und Stadtpolizeien monierten
abnehmenden Respekt und zunehmende Rücksichtslosigkeit gegenüber den Beamten.
Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren stark verschlimmert, konstatierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann gegenüber dem Tages-Anzeiger, und dennoch
stosse man bei der Politik auf «taube Ohren». Zusammen mit dem Tessiner Verein
«Amici delle Forze di Polizia Svizzere» und dem Verband der Tessiner
Kommunalpolizeien lancierte der VSPB deshalb eine Online-Petition mit der Forderung
nach schärferen Strafen bei Gewalt gegen die Polizei. Damit wollte er den Druck auf
die Politik erhöhen, denn durch deren bisherige Untätigkeit – eine Petition des VSPB
aus dem Jahr 2010 sowie mehrere Standesinitiativen (VD: Kt.Iv. 11.312; GE: Kt.Iv. 12.306;
TI: Kt.Iv. 14.301) waren im Parlament noch pendent – fühlten sich die Polizeibeamten
nicht mehr ernst genommen, so Hofmann. Besonders betroffen seien die
Ordnungskräfte in den Städten, wo sie – vor allem in Zürich und Bern – immer wieder
ins Visier der linksextremen Szene gelangten oder im Rahmen von emotionsgeladenen
Sportveranstaltungen mit Hooligans zu tun hätten. Doch auch einzelne, «schlecht
gelaunte Mitmenschen» würden etwa im Rahmen von Personenkontrollen vermehrt
ausfällig oder sogar gewalttätig, schilderte das St. Galler Tagblatt. Die Präsidentin des
VSPB, Johanna Bundi Ryser, bezeichnete die Situation in derselben Zeitung als
«alarmierend». Eine Gesetzesverschärfung allein löse das Problem zwar nicht, aber die
jetzige Strafpraxis sei «inakzeptabel»; Gewalt dürfe für Polizistinnen und Polizisten kein
Berufsrisiko sein. Von einem höheren Strafmass erhoffte sie sich vor allem eine
abschreckende Wirkung.
Politische Unterstützung erhielt das Anliegen schliesslich von den beiden Nationalräten
Bernhard Guhl (bdp, AG) und Marco Romano (cvp, TI) sowie Nationalrätin Sylvia
Flückiger-Bäni (svp, AG). Während die Aargauer SVP-Vertreterin eine entsprechende
Motion einreichte, setzten Romano und Guhl auf parlamentarische Initiativen. Guhl
versprach zudem als Präsident der parlamentarischen Gruppe für Polizei- und
Sicherheitsfragen, die Parlamentsangehörigen für das Thema sensibilisieren zu wollen.
Auch in den Kantonsparlamenten, wo gemäss NZZ «die Klagen der Beamten unmittelbar
vernommen werden», wurde das Thema debattiert. So legte etwa der Kanton Bern eine
weitere Standesinitiative (Kt.Iv. 16.317) für die Verschärfung der Strafen nach. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.2016
KARIN FRICK

Im Februar 2018 gab die Rechtskommission des Nationalrats den beiden
gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano
(cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) zur Anpassung des Strafmasses bei Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte Folge. Da man immer noch auf die Vorlage zur Harmonisierung
der Strafrahmen warte, sende sie mit der Annahme der Initiativen ein klares Signal, dass
es an der Zeit sei zu handeln, erklärte sie.
Ein knappes Jahr später, als der Entwurf zur Strafrahmenharmonisierung vorlag, lehnte
ihre Schwesterkommission die Initiativen ab, weil sie die geforderten Anpassungen im
Rahmen ebendieser Vorlage vornehmen wollte. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission wollte die RK-NR trotz der inzwischen
angelaufenen parlamentarischen Beratung der Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung,
im Zuge deren auch das Strafmass für Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte angepasst werden könnte, mehrheitlich an den beiden parlamentarischen
Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) mit
ebendiesem Anliegen festhalten. Im Gegensatz zur Kommissionsminderheit, die den
Initiativen keine Folge mehr geben wollte, sehe die Mehrheit Handlungsbedarf; man
müsse Behörden und Beamte besser schützen, und zwar «nicht am Sankt-Nimmerleins-
Tag», appellierte Berichterstatter Philipp Bregy (cvp, VS) an das Ratsplenum. Mit 109 zu
77 Stimmen gab der Nationalrat im Frühling 2020 beiden Initiativen Folge. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2020
KARIN FRICK
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Das Schicksal der beiden parlamentarischen Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und
Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) mit der Forderung, das Strafmass für Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte anzupassen, wurde in der Sommersession 2021
endgültig besiegelt. Der Ständerat schloss sich stillschweigend dem Entscheid seiner
Rechtskommission an, das Anliegen im Rahmen der hängigen Vorlage zur
Strafrahmenharmonisierung umzusetzen und den beiden Initiativen keine Folge zu
geben. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
KARIN FRICK

1) AB NR, 2020, S. 2345 ff.; AB NR, 2020, S. 2728; AB SR, 2020, S. 1437; BBl, 2020, S. 9951 ff.
2) Pa.Iv. 16.496; Pa.Iv. 16.501; LZ, 22.12.16; TA, 23.12.16
3) NZZ, 6.2.16; TA, 2.3.16; CdT, 12.3.16; TG, 24.3.16; LZ, 1.4.16; NZZ, 17.5.16; SoZ, 29.5.16; SGT, 11.6.16; WW, 8.9.16; Blick, 3.10.16;
NZZ, 12.11.16; SGT, 21.11.16; LZ, 22.12.16; NZZ, TA, 23.12.16
4) Medienmitteilung RK-NR vom 23.2.18; Medienmitteilung RK-SR vom 18.1.19
5) AB NR, 2020, S 26 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 15.11.19
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